
rieg und Dolkswirtſcha
III.I

möchten wir noch die wichtigſten Lehren bezeichnen, die
aus den atſachen und Erfahrungen der Kriegszeit

ſchon jetzt rgeben
Die e Vorbereitung Volkswirtſchaft für die Kriegszeit iſt deren

geſunde Ausgeſtaltung der Friedenszeit. Außerordentliche Zeiten Und
Anſpr bilden beſonderer Weiſe den Prüfſtein für die wirtſchaftliche
und finanzielle Leiſtungsfähigkeit eine Volkes ſie offenbaren ob und
welchem rade das nationale und oziale Pflichtbewußtſein eben und Kraft

hat Die Hoffnung unſerer Gegner auf den wirt⸗
ſchaftlichen Zuſammenbruch Deu  an iſt ehen gerade an der oliden
Organiſation und der ſtarken Organiſationsfähigkeit der deutſchen Volks—
irtſ geſcheitert ＋ dem einträchtigen, ſolidariſchen Zuſammenwirken
aller ktiben aktoren des volkswirtſchaftlichen rozeſſe der Produzenten
und Konſumenten, insbeſondere den zielbewußten Maßnahmen des Reiches
der Bundesſtaaten, der Gemeinden der wirtſchaftlichen Uund ozialen erbände

eben wir aller rze nUur einige eſonder wichtige Erfahrungen
und Lehren der etztzei hervor, die auch für die Zukunft ihre Bedeutung
ewahren werden

Was wäre aus Deutſchland geworden enn Unſere Wirtſchafts
Ppo den Theorien der Freihandelslehre gefolgt enn ſie die Produktion
der Körnerfrüchte noch mehr er  en inländiſchen Fleiſchproduktion
geopfer die Broternährung des eutſchen Volkes vorzugsweiſe bon der
ausländiſchen freien Zufuhr ngig gemacht hätte? Mit Ausbruch des
Krieges Tte die ruſſiſ Zufuhr auf England edrohte die überſeeiſchen
Uhren, die neutralen Staaten ſuchten vielfach durch Ausfuhrverbote
die eigene ebensmittelverſorgung ſichern Was hätten uns die glän⸗
zendſten iege unſerer tapfern eere en können wenn den Feinden
der Plan Aushungerung Deutſchlands Und Oſterreichs gelungen

ꝗDD**— Vergleiche den erſten und weiten eil dieſer Arbeit Novemberheft
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wäre? Jetzt werden wir mehr Roggenbrot ſtatt Weizenbrot eſſen
m  en, aber die Ernährung der Bevölkerung während des gegenwärtigen
ieges bleibt möglich, auch enn wir im weſentlichen auf die
inländiſche Produktion angewieſen ſind Unſere Wirtſchafts⸗ und Handels⸗
politik hat ſich alſo praktiſch bewährt, nicht bloß indem ſie eine mächtige
Nduſtrie geſchaffen, ſondern namentlich dadurch, daß ſie Uuns eine leiſtungs⸗
fähige Landwirtſchaft erhalten Uund uns dadurch vor dem chweren ruck
unzureichender Volksernährung bewahrt hat Man hat ſo viel über die
Verteue des Brotes durch Lebensmittelzölle geſprochen und geſchrieben.
Und doch, ohne die Agrarzölle, Unter eren Schutz die landwirtſchaftliche
Technik und Produktion ihre gegenwärtige hohe Entwicklung erlangten,
ren wir jetzt mit unſerem Dreifrontenkrieg bei den höchſten Preiſen
verhungert oder ſchmachvollem Friedensſchluß gezwungen worden.

Verſtummt ſind ferner die Stimmen, die bon verhängnisvollen Folgen
der deutſchen ozialpolitik prachen Mit eredter, wärmſter Über⸗
zeugung konnte der Präſident des Reichsverſicherungsamtes, Paul Kauf⸗
mann, darauf hinweiſen !, daß gerade die Arbeiterſchutzgeſetzgebung und
Arbeiterverſicherung eine der wichtigſten Quellen deutſcher Kriegsbereitſchaft
geworden ſind Die Fürſorge für die rbeiter, für ihre Geſundheit, ihre
E  E, ihr geiſtiges, ſittliches, materielles Wohl, die großen Aufwendungen,
die allein in der rbeiterverſicherung ſeit ihrer Einführung rund Milliarden
Mark etragen und die durch Maßnahmen bon U¹N und Gemeinden noch
wirkſam rgänzt wurden, aben jetzt reiche ruge Freudig ei die

geiſtig und wirtſchaftli gehobene Arbeiterſchaft den Fahnen in der
laren Erkenntnis, welch hohe er gerade für ſie auf dem Spiele ehen
CS hat ſich e  igt, was Eduard Fuſter agte „Das Geld, das m
Deutſchland für die Dur der Verſicherungsgeſetze ausgegeben wird,
erſcheint in auſend eſtalten wieder: ＋2 wird milienglück, Geſundheit
und Menſchenwürde, und ein ſtarkes, lebenskräftiges Deutſchland,
das ewig dauern wird.“ icht wenig hat eS edeuten, enn auch
während des Krieges täglich mehr als 2000000 NV Ql Renten und
onſtigen regelmäßigen Leiſtungen für die Verſicherten gezahlt und arüber
hinaus eitens der Verſicherungsanſtalten noch große außerordentliche Auf
wendungen zur Kriegsfürſorge gemacht werden

1 „Woche 1914, Nr Aug Kaufmanns neueſte Schrift „Schadenverhütendes
en In der eu Arbeiterverſicherung“ Aufl gehört einigermaßen
hierhin
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Beſonders lehrrei ſind auch die tief eingreifenden Maßnahmen der
öffentlich⸗rechtlichen Körperſchaften bon Reich, Qat, Gemeinde. Freihandel
Uund u  30 treten zur hinter den praktiſchen volkswirtſchaftlichen
Notwendigkeiten. Die Ausfuhrverbote, die ſich auf alle für den Krieg
ſelbſt irgendwie bedeutſamen Gegenſtände erſtrecken (Munition, Spreng⸗
ſtoffe, Eiſenbahnmaterial), dann auf induſtrielle (Kohlen, Erze,
Baumwolle uſw.), ferner auf die wichtigſten Lebensmittel (alle Lten bon
etreide, üllereierzeugniſſe, Flei und Fleiſchwaren, Fiſche, Gemüſe uſw.),
ieſe Ausfuhrverbote ſind nur vorübergehende handelspolitiſche Maßnahmen,
ebenſo die Ergänzung der Ausfuhrverbote durch Einfuhrerleichterungen, die
auf den Handel elebend, anſpornend einwirken, die Bedarfsverſorgung
des Volkes ſichern en So wurden die Einfuhrzölle auf ahrungs⸗
und Genußmittel (Getreide, Mehl, Kartoffeln, Gemüſe, Tiere, Fleiſch und
Fleiſchwaren, Milch, Petroleum uſw., Futtermittel) aufgehoben, auch das
Fleiſchbeſchaugeſetz m wichtigen Punkten geändert. Schutzzöllner und
Frei  ändler aber beruhigen ſich bei dieſen Maßregeln. lar zeig eS ſich,
daß hier nur „hiſtoriſche Kategorien“ m rage ehen, daß man nicht
„QAus Prinzip“ Schutzzöllner oder Freihändler ſein darf, daß das hier
allein entſcheidende Prinzip der Zweck der Volkswirtſchaft, die nationale
Wohlfahrt, iſt

Die theoretiſche Spielerei ferner, die Preisbildung „natur⸗
geſetzlicher“ egelung unterwirft, Unter der Vorausſetzung bon Menſchen,
die edigli ihr Eigenintereſſe verfolgen, die wirtſchaftlichen Ver

niſſe
vollkommen kennen und durch keine wirtſchaftspolitiſchen Maßnahmen in
der Verfolgung des Selbſtintereſſes behindert werden, hat eute ihren Zauber
berloren. ewiß, der ad ſoll die „Geſellſchaft“ nicht verdrängen, nicht
In das wirtſchaftliche eben eingreifen, enn die normale Deckung des
Volksbedarfs auch ohne ſein Eingreifen geſicher iſt Aber behält eben
doch bor allem dieſe Deckung des Volksbedarfs IM Auge und e ſie
über das Sonderintereſſe privatwirtſchaftlicher Erträge. So wurde denn
die Feſtſetzung bon reiſen für Gegenſtände des täglichen Bedarfs,
namentlich für ahrungs⸗ und Futtermittel aller Art, für Naturerzeugniſſe,
Heiz⸗ Und Leuchtſtoffe durch die Geſetzgebung ermöglicht, und der Kreis
dieſer Gegenſtände kann ebentue noch erweitert werden. Das el  am
des Innern rdnete die Ufnahme aller Vorräte von Lebensmitteln und
Bedarfsſtoffen an, wodurch eine brauchbare Grundlage für etwa jetzt n  10
erdende Großpreisfeſtſetzungen rde icht nur den leinen
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Egoiten auch dem Preiswucher einzelner Rohſtoffkartelle und Großhandels⸗
erbände, ſo fordert man, ſoll entgegengetreten, überhaupt für alle wichtigeren
Bedarfsgegenſtände jede, durch die objektiven Ver  ni  e bon Vorrat und
Bedarf nicht gerechtfertigte, Teuerung verhindert werden. Speziell für den
Lebensmittelmarkt wird, m der Zeit der Not, die eventuelle Verſorgung zu
angemeſſenen Preiſen, Uund zwar durch die Städte, als ganz Selbſt⸗
verſtändliches betrachtet Die chriſtlichen Bauernvereine Bayerns bezeichnen
eine bon der Regierung durchgeführte Verteilung Unſerer etreide⸗ beſonders
Unſerer Weizenvorräte als die wichtigſte atnahme der nächſten Zeit die
Einführung eines Höchſtpreiſes brächte keine Vermehrung, ſondern tellei
ogar eine raſchere Aufzehrung der Vorräte Man ſolle das Beiſpiel der
Schweiz nachahmen, ein Staatsmonopol einführen, indem der Q die
Brotgetreidevorräte aufkaufe, beſtimmten d  ohn den üllern zur
Vermahlung äberlaſſe, die dadurch gewonnenen Vorräte Mehl nach
der 30 der Bevölkerung verteile, den Detailprei für Verkauf des
Mehles vorſchreibe mit entſprechendem Gewinn für den Zwiſchenhandel und
auch einen entſprechenden rei für rot beſtimme uſw Wir wiederholen
＋ Jede ſtaatliche egelung, die über das re Maß hinausgeht, er⸗

ſchüttert die Volkswirtſchaft in ihren Grundfeſten. Es bleibt inde für zu⸗
nftige Zeiten bedeutſam und lehrreich, daß heute alle dem Staate das
echt und die zuerkennen, ſe Übergriffe Uund
gemeinſchädliche Mißſtände m der Preisbildung einzuſchreiten. Möge man

nun auch ſpäterhin nicht vergeſſen, daß die Preisbildung ſich keineswegs
nach ausſchließli privatwirtſchaftlichen Geſichtspunkten zu vollziehen hat,
daß ſie dem volkswirtſchaftlichen „Sollen“ Unterſteht, der Bedarfsdeckung
des Volkes enügen, dem Bedarf und der aufkra des Volkes ſich an⸗

aſſen muß.
Auch die umfaſſendere Abwehr einer quasi laesio enormis, bei Verſteigerungen

nämlich verdient hier eachtung Der Bundesrat hat nämlich eine Verordnung
erlaſſen, die nach dem orbilde der öſterreichiſchen Exekutionsordnung! allgemein
für die Verſteigerung körperlicher Sachen nicht nur für Gold⸗ und Silber⸗
waren), ſoweit fie um Wege der Zwangsvollſtreckung nach der Zivilprozeßordnung
ſtattfindet, etn Mindeſtgebot einführt. Der Zuſchlag ſoll nur auf eim Gebot ETr⸗

folgen, das wenigſtens die Hälfte des ge  nlichen Verkaufswertes des Pfandes 2

reicht Die Verordnung ging von der rwägung aus, daß bei der tn der riegs⸗
zeit verminderten Zahl aufkräftiger Bieter den uldner andernfalls allzu ſchwere
Schädigungen treffen würden, nſofern ehen alsdann mehr en abge  nde werden
müßten, als ſonſt V andern Zeiten zur Deckung der orderung des Gläubigers
nötig ren.
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Sodann mmt eute auch das Prinzip der Produktionsregelung
zur praktiſchen Geltung, in andern, rteren Formen als in riedens⸗
zeiten, doch keineswegs nach Art einer ſozialiſtiſchen egelung, ielmehr
auf privatwirtſchaftlicher Grundlage, aber im ſolidariſtiſchen Sinne, Unter
ergänzender, zum eil beſtimmender Mitwirkung der öffentlichen Körper⸗
chaften. Man fordert eute nicht nUur Förderung der Privatwirtſchaft
durch öffentliche ufträge und rbeiten, Förderung ſpeziell der rivbaten
utätigkeit durch öffentliche ittel, ondern ereits ohne Scheu, enn
nötig, Betriebszwang für etriebe der Lebensmittel⸗, Kohlen⸗, Rohſtoff.
Düngemittelverſorgung uſw Staatsſozialiſtiſche Maßnahmen! ſo würden
viele V Friedenszeiten geſagt aben; eute rkennt man, daß eS ſich nicht
Um ſtaatsſozialiſtiſche Maßnahmen handelt, enn die Staatsgewalt mit
Entſchiedenhei und Schnelligkeit gegenüber dem einſeitig privatkapitaliſtiſchen
ntereſſe das Geſamtwohl des Volkes durch Zwangsmaßregeln zu
wahren weiß Das iſt kein Staaisſozialismus; allerdings ſind außer:  —
ordentliche Maßnahmen, die nUur durch außerordentliche Ver

niſſe und
Bedürfniſſe gerechtfertigt werden. ber ſie würden auch nicht einmal
durch außerordentliche Verhältniſſe rechtfertigen ſein, die olks
wirtſchaft nicht überhaupt die Aufgabe und den Zweck, die Deckung des
Volksbedarfs ewirten Dieſe Bedarfsverſorgung des ganzen Volkes
mit äußeren Gütern als Kulturaufgabe aufgefaßt, ird in der rage der
Produktionsregelung volkswirtſchaftliches „Sollen“ auch m Friedenszeiten

gelten aben; nuUur bedarf eS da reilich zur icherung der 1  Ung
jener Aufgabe nicht gerade immer der gleichen ſtarken ingriffe öffent⸗
er ewalten

Immerhin bleibt 68 eine ertvolle ehre für die Zeit nach dem Kriege,
daß die Bedarfsverſorgung des Volkes ein öffentliche In
tereſſe darſtellt und darum keineswegs der rivaten Initiative ganz und
gar überlaſſen werden kann. eute nde leſe Auffaſſung in der all⸗
gemeinen Volksüberzeugung ihre eſte Auch eute gibt reilich
noch eute, threm „wohlverſtandenen“ ntereſſe ohne Rückſicht auf
die Intereſſen anderer Und des Ganzen dienen möchten, eute, denen der
rivatwirtſchaftliche Ertrag, der höchſtmögliche UÜberſchuß über die oſten,
der Luſtgefühle über die Unluſtgefühle, das wirtſchaftliche Prinzip m dieſem
Sinne gefaßt, der Gipfel theoretiſcher eishei und praktiſcher ügheit
geblieben iſt, eute, die für den gri der materiellen Volkswohlfahrt
kein Verſtändnis gewinnen können Ja, wir nden ogar, wie Waldemar
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Zimmermann in der „Sozialen Praxi bedauernd hervorhebt, Im gegen⸗
wärtigen Augenblick oppelt verwerfliche, wucheriſche Preistreibereien, Zu
rückhaltung bon Rohſtoffen und Lebensmitteln Spekulationszwecken,
Lohndrückerei, Verſuche, billige Arbeitskräfte der Frauen und Kinder
verwenden, wo noch arbeitsloſe änner zur Verfügung ehen; wir nden
den Gruppenegoismus und Terrorismus bon Konventionen Und Konditions
artellen; eS rächt ſich jetzt, daß die geſetzliche andhabe fe die
Kartelle einer volkswirtſchaftlichen und ſozialen Politik nötigen, ſo
daß der preußiſche Handelsminiſter September, durch die Not ge⸗
zwungen, Kriegsregeln die „Überſpannung der Macht der Kon⸗
ventionen“, die Aufſtellung harter ahlungs  2 und Lieferungsbedingungen,
in Ausſicht ＋ wir nden die I goiſtiſche Kreditſperrung
und anderſeits egoiſtiſche Zahlungsverweigerung, das eſtreben, ſich
Lieferungs⸗ und Zahlungsverpflichtungen nach Möglichkeit entziehen,
ugleich aber die Zahlungspflicht des Schuldners ohne Aufſchub und
barmherzig zur Geltung bringen, fiktive „Opfer der Kriegsverhältniſſe“,
die ihre ieten nicht zahlen, ohne Not ange Zahlungsfriſten erſchleichen
wollen uſw Aber alle dieſe egoiſtiſchen Erſcheinungen und Beſtrebungen
werden doch eute viel chärfer als ſonſt verurteilt; ſie treten zur hinter
dem in allen Kreiſen ſich kundgebenden echt vaterländiſchen und ſozialen
bewußtſein, das allzeit dem Staatsbürger eigen ſein ſoll, aber in Kriegszeit
die Bedeutung ewinnt gegenüber der beſondern Anreizung und Gefahr,
zum Schaden des Geſamtwohles ſelbſtſüchtigen Zielen dienen. Als ein
Verbrechen am wird (8 darum jetzt allgemein verurteilt, enn etriebe,
die ungehinder oder gar mit günſtigeren Bedingungen weiterarbeiten önnen,
das Überangebot bon anderswo freigeſetzten Arbeitern zur Lohndrückerei
benutzen; man fordert ielmehr bon ihnen, daß ſie die ſonſt üblichen ne
bezahlen Uund nach Möglichkeit helfen, die Arbeitsloſigkeit mildern, daß
ſie die Marktlage weniger günſtig iſt, ihre Reſerven dazu be⸗
N  en, den Betrieb, wenn auch mit verkürzter Arbeitszeit, fortzuführen. Auf
der andern ette erwarte man bon der Solidari der rbeiter, daß ſie
lieber alle verkürzte Arbeitszeit hinnehmen als Vollbeſchäftigung nur eines
Teiles der Arbeiterſchaft mit Außerbrotſetzung bieler Standesgenoſſen.
Jede das Gemeinwohl ſchädigende Spekulation und Preistreiberei ird
ar gegeißelt, und zwar ſo mehr, 1e mehr die Not derjenigen Kreiſe
wächſt, die der verteuerten Waren edürfen. Es gilt ſodann als eine
Forderung der Menſchlichkeit, die für die Volkswirtſchaft und deren Auf
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gabe jetzt bon größerer Bedeutung wird, daß die eſſer ſituierten Stände,
die vermögende Und beſitzende 0 eines Landes, das davor ewahrt
blieb, innerhalb ſeiner Grenzen die Kriegsfurie oben ſehen, ebenſo die
Feſtbeſoldeten des Staats⸗ Und Gemeindedienſtes, für die notleidenden
Mitbürger großmütig helfend einſtehen. Und ſchließlich erwartet man auch
von den Konſumenten, daß ſie mithelfen, indem ſie jede überhaſtete, reis
ſteigernde, rückſichtsloſe Selbſtverproviantierung vermeiden, ihren Bedarf
nach den Verhältniſſen geſtalten, mit den Produkten, die allen dienen en,
beſonders haushälteriſch umgehen

eig 8 ſich da nicht jetzt m der Kriegszeit mit er  er arhei und
Helle, welch große Bedeutung das Solidaritätsbewußtſein, die Überzeugung
ſolidariſcher Gemeinſchaft, die alle, m Q und Volkswirtſchaft, umfaſſende
Zuſammengehörigkeit hat, mM  N die allgemeine, über das Wohl des Volkes
entſcheidende, alle erhaltende Wechſelwirkung hervorzurufen Und wahren,
und im gegenwärtigen Augenblick jene Bereitwilligkeit C und fe  e
einzelnen, den ſchwierigen Bedingungen der Kriegszeit ſich anzupaſſen,
den gemeinſamen Intereſſen des Vaterlande und der Wirtſchaftsgenoſſen
Rechnung tragen?

Und wie die einzelnen vom Geiſt der Solidari durchdrungen ſind,
ſo bewährt ſich jetzt auch ganz beſonders die ru des Solidaritäts⸗
rinzi in ſeiner konſtrukti organiſatoriſchen Bedeutung, durch die
Wirkſamkeit der ökonomiſchen und beruflichen Selbſthilfe⸗
organiſationenl.

Die meiſten Konbentionen der kartellierten Unternehmer wirken fort
als em Element der Ordnung des Wirtſchaftslebens durch u  luß wilder
Konkurrenz, durch gemeinſame Feſtſetzung angemeſſener Preiſe, Lieferungs⸗
und Zahlungsbedingungen. Nur egen die Erfahrungen der Kriegszeit
lellei noch mehr als die der Friedenszeit die Erkenntnis nahe, wie vor.

ei

◻ eS wäre, enn jene Konventionen ari

iſch wiſchen Lieferfirmen⸗
berbänden und Abnehmerorganiſationen vereinbart, nicht dbon den roſſiſten
einſeitig iktiert, und enn ebenfa die Detailliſten Abet nicht ohne
Berückſichtigung bon Kundenvertretungen vorgehen würden

Auch die Genoſſenſchaften des Kleingewerbes und des Kleinhandels
aben jetzt beſonders auf dem Gebiete des Kreditweſen manche
leiſten können; ſie würden noch mehr bieten imſtande ſein, wenn m

Soziale Praxis ahrg (1914), Nr 45—50
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der chweren Zeit das Solidaritätsbewußtſein in dieſen Kreiſen ſich räftigte
und einer Ausdehnung der genoſſenſchaftlichen Selbſthilfeorganiſation
auf weitere Kreiſe führen ollte. Für die Übernahme von Aufträgen eitens
der öffentlichen Körperſchaften insbeſondere Gre ein mehr geſchloſſene
Auftreten und Handeln der Handwerker Vorbedingung günſtiger Erfolge.

Wir aben ſchon darauf hingewieſen, wie ferner die Unternehmer⸗
ber bedrängten Mitgliedsfirmen die For  rung des Betriebes
ermöglichen ſuchen, daß ſie Im Verein mit andern Organiſationen der
Ordnung der Arbeitsmarktverhältniſſe ihre orge zuwenden, wobei auch
jetzt wieder die Notwendigkeit eines Reichsarbeitsnachweiſes, wie für die
Erntehilfe raſch geſcha wurde, ſich rgeben aben dürfte. R

0

oſe
Anerkennung erdien es, daß manche Arbeitgeberverbände (der Buch
druckerei, des Qu⸗ und Holzgewerbes) en  1 erklärten, daß ſie die
tariflichen Vereinbarungen auch während des Krieges ohne einſeitige
Anderungen einhalten werden. Die Tarifverträge bilden 10 in der Tat
für den Arbeitsmarkt ebenſo ein Element der Ordnung wie die Kartelle
für den Warenmarkt Und 1e mehr die Arbeitgeber und eren erbände
ſich der ſolidariſchen Intereſſengemeinſchaft mit ihren Arbeitern bewußt
werden, ſo friedlicher ird ſich auch Vi Zukunft das Verhältnis
wiſchen Unternehmer und Tbeiter geſtalten, was dann wieder günſtig
auf die icherung der nationalen Volkswirtſchaft zurückwirken muß
Gerade letztere Rückſicht zeig in gefahrvoller Zeit mit außerordentlicher
Klarheit, daß der Schutz der Tarifverträge in der Tat ein öffentliches
ntereſſe ar Und darum auch als öffentliche Angelegenheit gelten

Große Schwierigkeiten ergaben ſich für die Gewerkſchaften beim
Ausbruch und dem weiteren erlaufe des Krieges Ihre Mitglieder, Führer,
Angeſtellten wurden einberufen, die eiträge verſiegten, die Unterſtützungs⸗
anſprüche und ⸗anläſſe chwollen gewaltig on El realiſierbare er⸗
mögensbeſtände ließen ſich jetzt nicht flüſſig machen. Zwei große robleme

en die Se  erhaltung der Organiſation Uund die Unterſtützung
ihrer Glieder Es gereicht den Gewerkſchaften zur Ehre, daß ſie, trotz der
Notwendigkeit, die erwaltungskoſten nach Möglichkeit beſchränken, die
ihnen berbliebenen Angeſtellten nicht entließen, wie anderſeits, daß jene

DaAngeſtellten freiwillig auf einen eil thre eha  e verzichteten.
Streiks während des Krieges ausgeſchloſſen leiben, konnte ſich die
Kraft auf die Unterſtützung der Familien der Krieger und der Arbeits⸗
oſen konzentrieren, und aben denn auch die Notſtandsleiſtungen der
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Gewerkſchaften, ebenſo wie ihre rbeitsvermittlung, tatſächlich nicht wenig
zur Steuer der Not beigetragen. Beſondere Anerkennung erdien es, daß
die wirtſchaftlichen und beruflichen Selbſthilfeverbände, Genoſſenſchaften
und Gewerkſchaften, die der ſozialiſtiſchen Arbeiterpartei angehören, ihre
durch jahrelange Kämpfe hervorgerufene Erbitterung die Unternehmer
vergaßen, den egenſa der Intereſſen, den Klaſſenkampfsſtandpunkt hinter
die beſſere Erkenntnis der Intereſſengemeinſchaft in dieſer großen Gefahr
für die Volksgeſamtheit zurücktreten ließen. icht une  n darf 8

ſchließlich leiben, daß teſe Gewerkſchaften ihre ittel, ihre Häuſer und
eime für Verwundete und Notleidende zur Verfügung ſtellten und ſich

zur Unterſtützung der Polizei in Wahrung der inneren Ordnung
bereit erklärten

Auf allen ebieten zeigte ſich alſo mehr noch wie on der große
Vorteil, der aus Berufsorganiſationen bon Fachgenoſſen und aus den
öffentlich⸗rechtlichen Standesvertretungen für deren Glieder erwächſt Die
Fachinnungen und Handwerkskammern önnen für Kleinmeiſter
den notwendigen Kräfteausgleich herbeiführen. Die Angeſtellten

25 verfügen, bei der Seltenheit ihrer Arbeitskämpfe, über leiſtungs⸗
fähige Unterſtützungskaſſen ſowie über eine gut ausgebildete Stellenvermitt
lung Andere Vereinigungen und Kammern aben ebenſa ihre Stellen⸗
vermittlungseinrichtungen, oder ſie onnten ſie doch ne ausgeſtalten.
Überall zeig ſich der olidaritätsgedanke für und Verſorgung der
geiſtigen rbeiter, der Angeſtellten, der beſchäftigungsloſen freien akademiſchen
Kräfte uſw 10 und regelmäßig auch erfolgreich.

Noch einmal ſei aber hervorgehoben, daß die erbände bei aller
willigkeit das echt und die aben, ihre eigene Zukunft
denken  5 anderſeits en ſie ſich darauf einrichten, den Familien ihrer
Mitglieder für die Kriegszeit helfen önnen, dies ſo mehr,
11e weniger eigene Erſparniſſe bei ſolchen Familien vorausgeſe werden
lönnen Das gilt insbeſondere auch bon den Verbänden der kaufmänniſchen
und techniſchen Angeſtellten. Die Lage des ſog 7 Mittelſtandes“ war

ſchon UV Friedenszeiten nicht gerade glänzend. Zum „Mittelſtand“ ſollten
und wollten die Angeſtellten in ihrer Lebenshaltung gehören, obwohl die
hochgelernte Arbeiterſchaft m ezug auf den Gehalt nahe an dieſen ittel⸗
ſtand hinanreicht. ind die Arbeiterlöhne Im letzten Jahrzehnt geſtiegen,
ſo iſt der Durchſchnittsgehalt der Privatangeſtellten auf 1941 Mark ge⸗
fallen, wie die neueſte Statiſtik der Reichsverſicherungsanſtalt für An
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geſtellte! na  ei Da egrei ich, in Not die Familien der An⸗
geſtellten in der Kriegszeit kommen können Die erbände können da viel,
aber nicht alles leiſten. Bloß die größten und älteſten Handlungsgehilfen⸗
verbände Uund der Werkmeiſterverband imſtande, die Stellenloſen⸗
unterſtützungen vorerſt in der ſatzungsmäßigen Höhe fortzuzahlen. Auch
die Sammlungen für „Kriegsunterſtützungskaſſen“, die in erſter Linie den
Familien der Kriegsteilnehmer zu gute kommen, werden für die nter.
tützung der ellenloſen Verbandsglieder nicht ausreichen. Man wird
arum dem Vorſchlag beiſtimmen können, für den letzteren Zweck mit Unter⸗
tützung des Reiches, der Kommunen, der Handelskammern und wohl auch
der Angeſtelltenverbände beſondere Vorſchußkaſſen gründen 2.

Die Tage des Krieges ſind eimer Zeit der nationalen Auf⸗
erſtehung UAund Wiedergeburt geworden. mne neue edankten
und Empfindungswelt iſt wie im Sturmwind über unſer olk gekommen,
lellei mit größerer Macht noch wie ein im ahre 1813 Und gerade
auf volkswirtſchaftlichem Gebiete e.  10 ſich dieſer nelle ei Alles,
was wir oben anführten, beweiſt Es, und wiederum fand eS eredten Aus⸗
druck In der großartigen Einigungskundgebung der eutſchen Erwerbsſtände
zu Berlin 28 September 1914 Doch nicht nur m der Kriegszeit
bedarf e8 einer ſolchen Gefinnung. Auch für die Zukunft muß das
Bewußtſein der Zuſammengehörigkeit eLr  0  en leiben, indem die
verſchiedenen Erwerbsſtände ſich als Glieder einer und derſelben olks⸗
irtſcha mit gemeinſamen Intereſſen fühlen, mit gegenſeitiger Rückſicht⸗
nahme der einzelnen Gruppen, mit wechſelſeitiger und Förderung,
mit Unterordnung aller privaten Sonderintereſſen Unter die Wohlfahrt bon
idi Und olk

Es iſt noch nicht ange her, daß ein hervorragender e²u  er ational⸗
ökonom gewiſſermaßen bedauerte, daß die deutſche Sprache das Wort
„Volkswirtſchaft“ kenne, was andern Sprachen ſei ein gefähr

Wort, ein gefährlicher Begriff. Wenn für die ſog praktiſche
Nationalökonomie, die Wirtſchaftspolitik, lellei Geltung beanſpruchen
nne, ſo müſſe doch große Vorſicht bei ſeiner Verwendung obwalten;
jedenfalls habe für die theoretiſche Nationalökonomie keine Geltung

Beilage den amtlichen Nachrichten für Juni 1914
blni Volkszeitung Nr 863, 200 1914
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In dieſer Auffaſſung iſt das, was wir Volkswirtſchaft nennen, nur eine
Tauſchgeſe

aft, die Summe ſelbſtändiger, ledigli durch den Verkehr
verbundener, dem eigenen ntereſſe folgender Wirtſchaften Als Aufgabe der
theoretiſchen Nationalökonomie als Wiſſenſchaft gilt dann ausſchließlich die
Feſtſtellung „verkehrswirtſchaftlicher Erſcheinungen“ mit aller
Prinzipien, die ein Seinſollen begründen und Werturteile ermöglichen.
Aus dieſer gänzlich verfehlten Auffaſſung erga ſich als unabweisbare
olge einmal das Überwiegen privatwirtſchaftlicher Geſichtspunkte inner⸗
halb der theoretiſchen Nationalökonomie, V welcher der Ertragsgedanke
alles beherrſcht; ſodann die Verkennung des richtigen Verhältniſſes bon

Volkswirtſchaft und Weltwirtſchaft. Iſt die Volkswirtſchaft ein bloßer
Verkehrsbegriff, dann e die Weltwirtſchaft eine erweiterte und arum
höhere Ufe der Verkehrsentwicklung dar, die ſich über die Volkswirtſchaft
erhebt, 0 ihr dienen. Wir aben m dieſer Zeitſchrift ſeit mehr als
dreißig Jahren jene individualiſtiſche Auffaſſung e  m  I ihr auf run
der ſcholaſtiſchen Philoſophie die ſozialorganiſche Auffaſſung der Volks⸗
irtſcha entgegengeſtellt, die Volkswirtſchaft nicht bloß als Ummen und
Verkehrsbegriff gelten aſſen, die Verbindung der verſchiedenen Einzelwirt⸗
chaften nicht ausſ

ießli aus den Verkehrsberührungen abgeleitet, ondern
ugleich aus ihrer Beziehung zum Staatszweck, aus ihrer Unterordnung
Unter dieſen Zweck, aus ihrer Aufgabe, dem 0 vbon iii und Volk
durch Bedarfsverſorgung für elde dienen. Kurz, wir aben die 82
wirtſchaft als oziale Einheit erkennen aſſen, auch in ihrer privatwirtſchaft⸗
en Organiſation, beherrſcht durch das alle verbindende, alle Gegenſätze
ausgleichende, die Bildung ökonomiſcher und ſozialer Selbſthilfeorganiſation
fördernde und ugleich regelnde Solidaritätsprinzip. Die theoretiſche Rich
igkeit dieſer Auffaſſung und ihre praktiſche Bedeutung hat m unſern age
i der allgemeinen Überzeugung des Volkes ihre are Beſtätigung und
rückhaltloſe Anerkennung gefunden. Ob aber auch jene nationalökonomi⸗
chen Theoretiker, die nur auf Tatſachen und nicht auf Prinzipien Wert
egen, aus dieſer unverkennbaren Tatſache lernen werden? lellei daß
eute die Mahnung Wilhelm undts größeren Eindruck auf ſie macht
als in 4  eren agen Der erühmte Leipziger elehrte agte nämlich
unlängſt V einer ede über „den wahrhaften rieg  40 1. Der Geiſt eines

te. 1813 in Berlin Vorleſungen Üüber „den Begriff des wahrhaften
Krieges“, i. etinen Feind, der einem Volke ſeine Freiheit und Selbſtändig⸗
keit rauben will Sonſt ne al  N das einen „gerechten“ Krieg
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Volkes nde ſeinen treueſten Ausdruck V ſeiner Philoſo

1e In
England herrſcht im privaten wie im politiſchen eben die N

1

eits⸗
moral, eren Interpret der Uri Jeremias Bentham war 7  eder tue,
was ihm ſelbſt nützlich iſt“ dieſer rundſa rechtfertigt im wir  aftlichen
Verkehr wie andern Nationen gegenüber ſchließlich ogar den ſchnödeſten
goismus.

ESs war aber das Verhängnis der nationalökonomiſchen Wiſſenſchaft,
daß ſie bei ihrem ntſtehen bon jener falſchen Philoſophie beeinflußt Urde
und bis eute beeinflußt wird. Nicht, daß wir für die Zukunft eine Ver⸗—
miſchung bon Uund Volkswirtſchaftslehre empfehlen wollten! Aber die
pſychologiſchen Grundtatſachen, mit denen ſie zu tun hat, ſollten wenigſtens
philoſophiſch richtig erfaßt, die Selbſtliebe, das Selbſtintereſſe nicht als
niederer rieb, als Leidenſchaft, ondern als eine vbon der ernun be⸗
err ra rkannt Uund gewürdigt werden. Wird das endlich wieder
einmal mn ſeiner ganzen Tragweite recht verſtanden, dann iſt ein ider⸗
pruch mit derr bon ausgeſchloſſen, dann wird ami auch
die Erkenntnis verbinden, daß die verkehrswirtſchaftlich organiſierte 82
iriſcha bon dem rundſatz der Wiedervergeltung im au und in der
Einkommensbildung beherrſ wird, daß hier nicht der einſeitig goiſtiſche
Vorteil, ondern das Prinzip bon Vorteil ortei Geltung hat,
aben muß, aben ſoll, daß ſchließli über dem privaten Vorteil das
ntereſſe des Ganzen und allſeits gewahrt werden muß Und ſoll

In dieſer Auffaſſung iſt *2 nur eine logi notwendige Folgerung
unſeres theoretiſchen Standpunktes, enn wir warmen Herzens dem Wert⸗
xteile und Wunſche voll und ganz beiſtimmen, dem der Großadmiral

Tirpitz m ſeiner Antwort die Alteſten der Kaufmannſcha bon Berlin
Ausdruck verliehen hat „Das rhabenſte In dieſem großen Jahre
i ſt das Zuſammenſtehen eL Stände Uun Berufszweige In
Deutſchland. Möge 1e Einigkeit weiter wirken über die
Kriegszeit hinaus!“

Oskar Engländer, Die Erkenntnis des Sittlich⸗Richtigen und die Nationale
ökonomie, m moller Jahrbuch VII (1914) 1532

I Peſch


